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2. ®er SBebrmann, melier ba§ ©olbatenmeffer als ßtetrut
gratis erhalten bat unb Bor Boßenbeter Sienftjeit aus
ber Vkbrpfticbt entlaffen mirb, bas Vieffer, toenn eS

bei ber Slbgabe ber 9luSrüftungSgegenfiänbe fehlt, mit
Sr. 2. 50, ftatt Sr- 1. 80 p Bergüten habe.

3. Srfabmeffer ben SBebrpftid&tigen nur pm greife Bon
Sr. 2. 50, ftatt Sr- 1- 80 Berabfolgt merben bürfen.
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getreten unb biefelben'in ihrem ©rmerbe gefdjü|t bat.

gut Siegelung be§ Subuitffum3tt)efen§.

©o, mie bie 3lnfdjauungen bei ben Vebörben nnb ben
mafjgebenben fßerfbnen beute finb, läfjt ftcb Bon einer ^Regelung
beS ©nbmiffionSmefenS in einer bem £anbmerfe günftigeren
SBeife „wohl febr Biel hoffen, bo<b menig ermarten." ®enn
eS tft teineStnegS genügende SluSftcbt oorbanben, ba& bie
berechtigten äBünfcbe bem fopflofen Sagen nach Slrbeit nicht
mehr Vorfdjub p leiften, in burcbfcblagenber SBeife berüct»

fidjtigt toerben. — 3n einem Santone mirb gegenmürtig ber
Verfucb gemacht, bei ben Vebörben babin p mitten, bafe
baS unterfte Angebot nicht berödEftchtigt merben foße, menn
eS mehr als gemiffe Sßropnte unter bem oberften ober mittleren
bleibt. Vermutlich mirb eS mit biefem Vorfdflage geben mie
mit Bielen anberen. Unb baS aßergünfttgfte p ermartenbe
ßlefultat ift, bafe bie Vebörben nach ©infiebtnabme in ben
©achberbalt in einer SSeife, bie ihnen für bie 3utunft feine
Verbinbltchteit' auflegt, pringipleß bie 8lnnabme beS mittleren
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Schutz des Kleingewerbes.

Schon lange sahen sich die

Schweizerischen Messerschmiede

in ihrem Erwerbe dadurch be-

einlrächtigt, daß die schweizer.

Soldatenmesser auch von Civil-
Personen zum geringen Preise

von Fr. 1. 80 gekauft und gebraucht wurden, sodaß der

Absatz von Taschenmessern dadurch zurückging. Der Messer-
schmiedeverband gelangte deshalb durch Vermittlung und Be-
fürwortung des Centralvorstandes des schweizer. Gewerbe-
Vereins an das eidgenössische Militärdepartement mit dem
Gesuch, es möchte die Abgabe von Soldatenmessern an
Civilpersonen untersagt und für Ersatzbezäge durch Wehr-
männer der Preis des Messers auf Fr. 2. 80 festgesetzt
werden. Das eidgenössische Militärdepartement hat! dieses
sehr berechtigte Begehren einläßlich geprüft und verfügt, daß
in Zukunft:

1. Außer der Gratisgabe des Messers an die Rekruten,
dasselbe nur noch zum Preise von Fr. 2. SO, statt
wie bisher zu Fr. 1. — und Fr. 1. 80 an Wehr-
Pflichtige zu verabfolgen sei.

2. Der Wehrmann, welcher das Soldatenmesser als Rekrut
gratis erhalten hat und vor vollendeter Dienstzeit aus
der Wehrpflicht entlassen wird, das Messer, wenn es
bei der Abgabe der Ausrüstungsgegenstände fehlt, mil
Fr. 2. 50, statt Fr. 1. 80 zu vergüten habe.

3. Ersatzmesser den Wehrpflichtigen nur zum Preise vom
Fr. 2. 50, statt Fr. 1. 80 verabfolgt werden dürfen.

4. Wehrmänner, welche ihre Messer im Dienste durch
eigenes Verschulden beschädigen, aus eigenen Mitteln,
für die Reparaturkosten aufzukommen haben.

Der Verkauf von Soldatenmessern an Civilpersonen war
von jeher untersagt. Es ist sehr zu begrüßen und zu ver-
danken, daß das Eidgen. Militärdepartement auf die Be-
gehren der schweizerischen Messerschmiede so bereitwillig ein-
getreten und dieselben'in ihrem Erwerbe geschützt hat.

Zur Regelung des Submisfionswesens.

So, wie die Anschauungen bei den Behörden und dem

maßgebenden Personen heute sind, läßt sich von einer Regelung
des Submissionswesens in einer dem Handwerke günstigeren
Weise „wohl sehr viel hoffen, doch wenig erwarten." Denn
es ist keineswegs genügende Ausficht vorhanden, daß die
berechtigten Wünsche dem kopflosen Jagen nach Arbeit nicht
mehr Vorschub zu leisten, in durchschlagender Weise berück-
sichtigt werden. — In einem Kantone wird gegenwärtig der
Versuch gemacht, bei den Behörden dahin zu wirken, daß
das unterste Angebot nicht berücksichtigt werden solle, wenn
es mehr als gewisse Prozente unter dem obersten oder mittleren
bleibt. Vermutlich wird es mit diesem Vorschlage gehen wie
mit vielen anderen. Und das allergünsttgste zu erwartende
Resultat ist, daß die Behörden nach Einsichtnahme in den
Sachverhalt in einer Weise, die ihnen für die Zukunft keine

Verbindlichkeit auflegt, prinzipiell die Annahme des mittleren
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